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1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für das Freibad der Gemeinde 
Fockbek  (1. Änderungssatzung) 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 
28.02.2003 (GVOBL. Schl.-H.,  S. 57) in der zurzeit gültigen Fassung sowie der §§ 1 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein  (KAG) vom 
10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H., S. 27) in der zurzeit gültigen Fassung hat die 
Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 03.12.2009 folgende 1. Änderungssatzung 
zur Gebührensatzung für das Freibad der Gemeinde Fockbek vom 16.03.2001 
(Gemeindevertretungsbeschluss vom 15.03.2001) beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
Die Benutzungsgebühr beträgt: 
                
für Einzelkarten 

a) Erwachsene und Zuschauer          2,00 Euro   
b) Jugendliche bis zur Vollendung 
    des 16. Lebensjahres           1,00 Euro   
c) Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, 
    Inhaber eines Freizeitpasses der Gemeinde Fockbek, 
   Grundwehrdienst- und Ersatzdienstleistende        1,00 Euro 

  
1. für 12er-Karten 

a) Erwachsene                20,00 Euro 
b) Jugendliche bis zur Vollendung 
    des 16. Lebensjahres          10,00 Euro   
c) Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, 
    Inhaber eines Freizeitpasses der Gemeinde Fockbek, 
    Grundwehrdienst- und Ersatzdienstleistende       10,00 Euro   
 

2. für Saison-Karten (mit Einzelpersonenfoto) 
a) Erwachsene             60,00 Euro 
b) Jugendliche bis zur Vollendung 
    des 16. Lebensjahres           30,00 Euro 
c) Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, 
    Inhaber eines Freizeitpasses der Gemeinde Fockbek, 
    Grundwehrdienst- und Ersatzdienstleistende         30,00 Euro 
d) Familien-Saison-Karten               120,00 Euro   
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§ 2 
 
Die 1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für das Freibad der Gemeinde 
Fockbek tritt am 01.01.2010 in Kraft.  
 
Fockbek, den 07. Dezember 2009 
 
 
 
 
 
 (Gilgenast) 
Bürgermeister 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde ausgefertigt am 07. Dezember 2009 
 
 
 
 
  (Gilgenast) 
Bürgermeister 
 


